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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §2;

Rechtssatz

Jedermann ist verp6ichtet, sich Kenntnis von den ihn betre9enden Gesetzen zu verscha9en; diese Verp6ichtung gilt

auch für Ausländer (Hinweis Bydlinski in Rummel, Rz 4 zu § 2 ABGB). Die Rechtsunkenntnis ist nur dann nicht

vorwerfbar, wenn die Rechtskenntnis unzumutbar war (Hinweis a.a.O. Rz 3).
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